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Obwohl sich in der Gemeinde Owingen, wie auch in der gesamten Region 
der Wohnungsmarkt insgesamt deutlich entspannt hat, besteht immer noch 
die Nachfrage nach Grundstücken für eine familiengerechte Einzelhaus
Bebauung. 

Auf der Gemarkung Billafingen sind im Flächennutzungsplan der Verwal
tungsgemeinschaft Überlingen-Owingen-Sipplingen derartige Flächen im 
Gewann "Schloßgarten", im Anschluß an das bestehende Wohngebiet "Alte
hof' und im Gewann "Hofacker'' mit einer Gesamtfläche von brutto ca. 2,2 ha 
ausgewiesen; so dass unter Einbeziehung der vorliegenden Planung von ei
ner bedarfsgerechten Ausweisung für die Eigenentwicklung des Teilortes 
Billafingen ausgegangen werden kann. 

2.3 Erschließung 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt ausschließlich über eine zentrale 
Zufahrt von der L 205 "Owinger Straße", die in einen kleinen hofartigen Platz 
mündet. 

Die Anbindung des Plangebietes an das vorhandene, ausreichend 
dimensionierte Kanal- und Leitungsnetz ist vorgesehen. 

2.4 Naturschutzrechtliche Belange 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes 'Winkel" wurden bereits 
Konzeptionen zur Grünordnung erarbeitetet mit Maßnahmen zur Freiraum
gestaltung und Bepflanzung. Um die Identität und ökologische Wertigkeit des 
geplanten Wohngebietes durch eine intensive Begrünung zu erreichen, wer
den Standorte für neu zu pflanzende Bäume innerhalb der privaten Bauflä
chen festgesetzt. 

Ebenfalls wurden erforderliche Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § Ba BNatSchG 
untersucht. Im Bebauungsplan wurden Vorschläge zu Kompensationsmaß
nahmen außerhalb des Planungsgebietes unterbreitet. 

3.0 Verfahrensablauf zur 2. Fortschreibung 

Beschluß des Gemeinsamen Ausschusses der vereinbarten Verwaltungs
gemeinschaft Überlingen-Owingen-Sipplingen am 14.06.1999 gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes. 

Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 11.11.1999 . 

Beteiligung der Behörden und rräger öffentlicher Belange an der Fortschrei
bung des Flächennutzungsplanes gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. 
Die Benachrichtigung .erfolgte am 09.11.1999. 
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Beteiligung der Bürger an der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB am 23.11.1999. 
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 11.11.1999 

Beschluß des Gemeinsamen Ausschusses am 10.02.2000 gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB über die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes. 

Öffentliche Auslegung der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit 
Erläuterungsbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB auf die Dauer eines Monats in 
der Zeit vom 25.04.2000 bis 24.05.2000 zur Entgegennahme von Anregun
gen. 

Die öffentliche Auslegung ist am 06.04.2000 ortsüblich in den Amtsblättern 
der drei Gemeinden bekanntgemacht worden. 

Die Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange von der Offenlage er
folgte am 28.03.2000 

Es wurden - Anregungen vorgebracht. 

Der Feststellungsbeschluß zur 2. Fortschreibung des Flächennutzungspla
nes der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Überlingen-Owingen
Sipplingen erfolgte am 14.03.2001 durch den Gemeinsamen Ausschuß. 
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